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1. Einleitung
Die steuerli  en Belastungen für den Verkäufer und die si   aus der Kaufpreiszahlung ergebenden 
Steuerminderungspotenziale für den Erwerber sind beim Unternehmenskauf ganz ents  eidende Ge-
si  tspunkte. Au   die Art der Finanzierung hat großen Einfl uss auf die Strukturierung des Erwerbs-
vorgangs (s. Teil 15). Abhängig von der Art des zu erwerbenden Unternehmens:

Teilbetrieb, 

Einzelbetrieb, 

Anteil an einer Personengesells  a   

sind die unters  iedli  en Interessen beider Seiten des Kaufvertrages in Einklang zu bringen. Dies 
ist nur mögli  , wenn na   einer Bestandsaufnahme des Erwerbsobjektes – in Fällen von größerer 
Bedeutung übli  erweise na   einer Due Diligence – die jeweiligen Folgen für den Verkäufer und den 
Käufer in Bezug auf alle hierbei in Betra  t kommenden Steuern dur  gespielt werden. Im Berei   
des Erwerbs von Betrieben und Personengesells  a  santeilen ist im Ergebnis immer ein sogenannter 
„Asset deal“ mit seinen Steuerfolgen zu beurteilen. Die gegensätzli  e Besteuerung beim „Share deal“ 
tri    nur auf Anteile an Kapitalgesells  a  en zu. Daher hat deren Besteuerung hier nur Bedeutung, 
soweit zum veräußerten Vermögen au   Anteile an Kapitalgesells  a  en gehören, sei es als Beteili-
gungen im Gesamthandsvermögen oder im Sonderbetriebsvermögen der Gesells  a  er von Perso-
nengesells  a  en.

Die Zielsetzung des Verkäufers im hier behandelten Segment der Betriebe, Anteile an Personenge-
sells  a  en geht i.d.R. dahin, für die Ertragsteuern die steuerli  en Vergünstigungen na   den §§ 14, 
16, 18 Abs. 3 i.V.m. § 34 EStG zu errei  en. Der Käufer will dagegen den vereinbarten Kaufpreis mög-
li  st s  nell abs  reiben und seine Finanzierungskosten steuermindernd geltend ma  en. Außerdem 
wird er darauf a  ten, dass eine Belastung mit Verkehrssteuern, im Wesentli  en die Grunderwerb-
steuer mögli  st gering ausfällt.

Diese Zielsetzungen sind beim Asset deal erhebli   lei  ter übereinstimmend zu errei  en als bei 
dem sog. Share deal.
S. au   Teil 9.

2. Abgrenzung der entgeltlichen Veräußerung von der 
unentgeltlichen Übertragung 

Die entgeltli  e Veräußerung  setzt voraus, dass die Beteiligten die Leistung – Übergabe des Betriebs , 
Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteil – und die Gegenleistung – einmalige oder laufende Ent-
geltzahlungen – na   kaufmännis  en Grundsätzen gegeneinander abgewogen haben. Wenn sie als 
Ergebnis dieser Beurteilungen davon ausgehen konnten, dass die Leistungen si   glei  wertig ge-
genüberstehen, dann liegt eine entgeltli  e Veräußerung vor. Wegen weiterer Einzelheiten zu diesem 
Berei   s. Teil 5 B 2.2.1.
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3. Entgeltliche Veräußerung
3.1 Veräußerung eines ganzen Betriebs

3.1.1 Voraussetzungen für die Betriebsveräußerung im Ganzen 
Eine Betriebsveräußerung i.S.d. §§ 16, 34 EStG liegt vor, wenn die wesentli  en Betriebsgrundlagen 
eines Einzelunternehmens entgeltli   in einem Akt auf einen oder mehrere natürli  e oder juristis  e 
Personen übertragen werden. Bei dem Betrieb kann es si   um einen land- und forstwirts  a  li  en 
Betrieb, einen Gewerbebetrieb oder eine freiberufl i  e Tätigkeit handeln. Der Veräußerer des Betriebs 
erzielt mit dem Veräußerungsgewinn au   Einkün  e der jeweiligen Einkun  sart. Liegen die Vor-
aussetzungen für einen Veräußerungsgewinn  vor, dann wird dieser Gewinn begünstigt besteuert. 
Zunä  st wird von dem Veräußerungsgewinn ein Freibetrag na   den §§ 14, 16 Abs. 4 und 18 Abs. 3 
EStG abgezogen, wenn und soweit der Gewinn 136.000 € ni  t übersteigt. Weiterhin können Tarifver-
günstigungen gem. § 34 Abs. 1 bzw. Abs. 4 EStG gewährt werden.

Ein Veräußerungsgewinn liegt nur vor, wenn die wesentli  en Grundlagen des Betriebs in einem 
einheitli  en Vorgang veräußert werden. Werden wesentli  e Betriebsgrundlagen zurü  behalten 
und z.B. verpa  tet, liegt keine Betriebsveräußerung vor. Wel  e Wirts  a  sgüter für den Betrieb als 
wesentli   anzusehen sind, hängt von der Funktion für den Betrieb ab. Daher gehören bei einem 
Produktionsunternehmen insbesondere die der Produktion dienenden Betriebsgrundstü  e sowie die 
Produktionsmas  inen zu den wesentli  en Betriebsgrundlagen, weiterhin für die Produktion erfor-
derli  e Patente und das Produktions-Know-how. 

Betriebli   genutzte Grundstü  e  gehören i.d.R. zu den wesentli  en Betriebsgrundlagen, das 
gilt selbst dann, wenn das Grundstü   ni  t auf die speziellen Belange des jeweiligen Betriebs zuge-
s  ni  en ist. Daher ist au   eine Lagerhalle  eine wesentli  e Betriebsgrundlage, wenn sie nur für 
Zwe  e des Betriebs genutzt wird (BFH-Bes  luss vom 31.08.1995, VIII B 21/93, BStBl II 1995, 890). 
Die wesentli  en Betriebsgrundlagen gehören i.d.R. zum Anlagevermögen eines Betriebs. Kurzfristig 
wiederbes  a   ares Umlaufvermögen ist im Allgemeinen keine wesentli  e Betriebsgrundlage. In 
Einzelfällen kann aber der gesamte Warenbestand zu den wesentli  en Betriebsgrundlagen gehören, 
wenn die Ware ni  t jederzeit wieder bes  a    werden kann, z.B. bei einem Antiquitätenges  ä  , 
einem Juwelier oder im Textileinzelhandel, wenn es si   um Saisonwaren bzw. Modeartikel handelt, 
die ni  t sofort wieder bes  a    werden können.

Au   Anteile an Kapitalgesells  a  en  können wesentli  e Betriebsgrundlagen sein, wenn die Ka-
pitalgesells  a   für den Betrieb funktional wesentli  e Aufgaben erfüllt, z.B. als Vertriebsgesell-
s  a  , Einkaufsgesells  a   oder als Servicegesells  a   für den Kundendienst.

Demgegenüber kann ein Mitunternehmeranteil keine wesentli  e Betriebsgrundlage bilden, da er 
glei  rangig neben dem Betrieb oder Teilbetrieb Subjekt der Besteuerung ist. Für einen Mitunterneh-
meranteil in einem Betrieb muss im Fall der Veräußerung des Gesamtbetriebs eine eigenständige Er-
mi  lung des Veräußerungsgewinns  erfolgen.

Der BFH hat in vers  iedenen Urteilen au   eine quantitative Betra  tung mit zur Beurteilung der 
wesentli  en Betriebsgrundlage angeführt, z.B. im Urteil vom 13.02.1996, VIII R 39/92, BStBl II 1996, 
409; Urteil vom 03.02.1994, III R 23/89, BStBl II 1994, 709; Urteil vom 19.03.1991, VIII R 76/87, BStBl II 
1991, 635. Dabei wurde die Höhe der in den Wirts  a  sgütern enthaltenen stillen Reserven mit zur 
Ents  eidung herangezogen, auss  laggebend war dieses Merkmal aber ni  t. In anderen Urteilen 
wird nur auf die Funktion der Wirts  a  sgüter abgestellt.

Wirts  a  sgüter, die zum gewillkürten Betriebsvermögen gehören, sind i.d.R. keine wesentli  en 
Betriebsgrundlagen.

In der modernen Wirts  a   stehen materielle Wirts  a  sgüter  vielfa   ni  t mehr im wirts  a  li-
 en Eigentum des Unternehmens, daher sind als wesentli  e Betriebsgrundlagen immaterielle Wer-

te, wie Kundenstamm, Mandantenstamm bei Freiberufl ern, Ges  ä  sbeziehungen, letztli   aber der 
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Firmen- oder Ges  ä  swert die bestimmenden Elemente. Ohne diese Wirts  a  sgüter ist eine Über-
tragung des Betriebs mit den wesentli  en Betriebsgrundlagen daher ni  t mögli  .

Werden einzelne wesentli  e Betriebsgrundlagen veräußert, andere dagegen in das Privatvermögen 
überführt, dann liegt eine Betriebsaufgabe vor. Wird nur unwesentli  es Betriebsvermögen entnom-
men, dann wird der Teilwert dieser Wirts  a  sgüter zum Veräußerungserlös zugere  net, es liegt 
dann aber eine Betriebsveräußerung im Ganzen vor.

Werden dagegen wesentli  e Betriebsgrundlagen  zum Bu  wert in ein anderes Betriebsvermögen 
des Veräußerers übertragen, dann liegt keine Betriebsveräußerung im Ganzen vor, sondern eine Ver-
äußerung einzelner Wirts  a  sgüter (BFH vom 09.12.1986, VIII R 36/80, BStBl II 1987, 342).

Eine begünstigte Betriebsveräußerung  liegt ebenfalls ni  t vor, wenn vor der Veräußerung eine ein-
zelne wesentli  e Betriebsgrundlage veräußert und der Gewinn in eine Rü  lage gem. § 6b EStG einge-
stellt wurde. Wird die Rü  lage anlässli   der Veräußerung der übrigen Wirts  a  sgüter ni  t aufge-
de  t, sondern weitergeführt, fehlt es an einer zusammengefassten Aufde  ung aller stillen Reserven.

Na   Hörger/Rapp in Li  mann/Bitz/Pust, EStG, Rn. 26 zu § 16, soll dies aber entgegen der Auff as-
sung der Finanzverwaltung nur für Rü  lagen gelten, die zeitnah mit der Betriebsveräußerung für die 
an einen Dri  en erfolgte Veräußerung wesentli  er Betriebsgrundlagen gebildet wurden.

Die Betriebsveräußerung im Ganzen  erfordert eine Veräußerung in einem Vorgang an einen Er-
werber. Liegt ein einheitli  er Willensakt der Übertragung zugrunde, dann kann au   eine s  ri  wei-
se Übertragung in mehreren Akten als Betriebsveräußerung angesehen werden, wenn zwis  en den 
Übertragungsakten ein enger sa  li  er und zeitli  er Zusammenhang besteht. Von der Re  tspre-

 ung wurden hier bis zu 2 Jahre anerkannt. Na   dem BFH-Urteil vom 14.07.1993, X R 74/90, BStBl II 
1994, 15 erfordert dies aber eine Planung der Veräußerung in einem Akt, bei dem si   dur   besondere 
Umstände die Übertragung verzögert.

Liegt dieser Tatbestand vor, dann können au   für die in zwei Veranlagungszeiträumen anfallenden 
Gewinne die Steuerbegünstigungen des § 34 EStG beanspru  t werden (BFH vom 17.10.1991, BStBl 
II 1992, 392).

Die Voraussetzung, dass eine Veräußerung an einen Erwerber vorliegen muss, ist au   erfüllt, wenn 
eine Veräußerung an mehrere Erwerber erfolgt, die si   in einer Gesells  a   zu einer Mitunterneh-
mers  a   verbunden haben.

Der Begriff  der Betriebsveräußerung im Ganzen enthält au   die Voraussetzung, dass im Zeitpunkt 
des Betriebsübergangs ein ges  ä  li  er Organismus vorhanden ist, der es dem Erwerber ermög-
li  t, den Betrieb fortzuführen. Das kann au   in der Form eines Teilbetriebes in einem Betrieb des 
Erwerbers erfolgen. Wesentli   ist nur, dass der Betrieb fortgeführt werden kann, ni  t jedo   die 
tatsä  li  e Fortführung dur   den Erwerber. Die Fortführung ist au   mögli   für einen im Au  au 
befi ndli  en Betrieb, wenn die wesentli  en Betriebsgrundlagen bereits vorhanden sind, ebenso bei 
einem in Abwi  lung befi ndli  en Betrieb, wenn die wesentli  en Betriebsgrundlagen no   in einem 
selbständig lebensfähigen Organismus verbunden sind.

Au   die Beendigung der bisherigen Tätigkeit  dur   den Unternehmer ist Merkmal der Betriebs-
veräußerung im Ganzen. Na   der Re  tspre  ung wird dies gefordert, da der Gewerbebetrieb tä-
tigkeitsbezogen zu verstehen ist und die angesammelten, in einem Zuge realisierten und zu versteu-
ernden stillen Reserven nur dann eine Begünstigung erfahren sollen, wenn das Betriebsvermögen 
ni  t mehr der gewerbli  en Tätigkeit des Veräußerers dient. Es muss aber ni  t die gesamte jeweilige 
landwirts  a  li  e, gewerbli  e oder selbständige Tätigkeit eingestellt werden, sondern nur die mit 
dem veräußerten Betrieb spezifi s   ausgeübte Tätigkeit.

Das bedeutet, dass der bisherige Ges  ä  szwe   ni  t mehr weiterverfolgt werden darf. Eine rei-
ne Verlagerung des Betriebs  ist anzunehmen, wenn zwar eine Einstellung an einem Ort erfolgt, die 
Tätigkeit aber mit dem glei  en Kundenstamm in der glei  en Art und in der Nähe des bisherigen 
Ges  ä  ssitzes weitergeführt wird. Au   die Einbringung einer freiberufl i  en Praxis in eine GbR 
unter weiterer Mitwirkung des Einbringenden als Gesells  a  er ist keine Betriebsveräußerung. Die 
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Tätigkeit für die Gesells  a   als Arbeitnehmer ist keine Fortführung der bisherigen selbstständigen 
Arbeit (s. au   BFH vom 09.08.1989, X R 62/87, BStBl II 1989, 973) für einen Gesells  a  er-Ges  ä  s-
führer einer GmbH.

3.1.2 Veräußerung des Betriebes einer Personengesellschaft 
Au   eine Personengesells  a   kann ihren Betrieb mi  els glei  zeitiger Veräußerung aller we-
sentli  en Betriebsgrundlagen veräußern . Au   wenn die erwerbende Personengesells  a   teilwei-
se beteiligungsidentis   ist, liegen zwei vers  iedene Besteuerungssubjekte vor. Dies gilt selbst bei 
völlig identis  en Gesells  a  en. Im Gegensatz zur Veräußerung an einen Dri  en gilt der Gewinn 
jedo   als laufender Gewinn, soweit er auf einen Gesells  a  er entfällt, der au   in der erwerbenden 
Gesells  a   Mitunternehmer ist (§ 16 Abs. 2 S. 3 EStG). Die anderen Gesells  a  er erzielen aber einen 
Veräußerungsgewinn. 

Wird mit dem aus der Betriebsveräußerung erzielten Erlös von der Personengesells  a   eine andere 
gewerbli  e Tätigkeit aufgenommen, bleibt es bei der erfolgten Betriebsveräußerung. Es muss si   
aber wie bei der Veräußerung dur   einen Einzelunternehmer, um eine der Art na   andere Tätigkeit 
mit neu erworbenem Betriebsvermögen handeln.

3.2 Veräußerung eines Teilbetriebs 

3.2.1 Abgrenzung des Teilbetriebs 
Die allgemein verwendete Defi nition eines Teilbetriebs lautet, dass es si   um einen mit einer 
gewissen Selbständigkeit ausgesta  eten, organis   ges  lossenen Teil des Gesamtbetriebs handelt, 
der für si   betra  tet alle Merkmale eines Betriebs aufweist und als sol  er lebensfähig ist (R 16 
Abs. 3 S. 1 EStR). Ein Teilbetrieb  liegt nur vor, wenn der Betrieb daneben no   wenigstens einen 
weiteren Betrieb hat. Der Teilbetrieb muss mit seinen Leistungen selbst am Markt tätig werden. 
Erbringt eine Organisationseinheit nur innerhalb des Unternehmens Hilfstätigkeiten, ist kein Teil-
betrieb gegeben. Die Anforderungen an den Begriff  des Teilbetriebes  dürfen aber ni  t über-
spannt werden, eine geringere Selbständigkeit als beim Betrieb ist Kennzei  en des Teilbetriebs, 
z.B. brau  t der Teilbetrieb keine eigene Bu  führung zu haben. Es müssen na   der Re  tspre-

 ung für den Teilbetrieb aber bu  mäßige Abgrenzungen der Erlöse und Aufwandsarten mögli   
sein, ebenso muss das Anlagevermögen abgegrenzt werden können (BFH vom 15.03.1984, IV R 
189/81, BStBl II 1984, 486). Einzelne Berei  e können dabei zentral für den gesamten Betrieb von 
einer Zentralabteilung erstellt werden, z.B. die Lohn- und Finanzbu  haltung, Einkaufsabteilung 
beim Produktionsbetrieb.

In wel  em Umfang für vers  iedene Wirts  a  szweige und Unternehmensorganisationen der 
Teilbetrieb eigene Ressourcen haben muss, ist in der Re  tspre  ung über Jahrzehnte hinweg in zahl-
rei  en Einzelfällen ents  ieden worden. Na  folgend wird für wesentli  e Merkmale ein Abriss die-
ser Re  tspre  ung gegeben:

Örtli  e Abgrenzung  
Selbstverständli  e Notwendigkeit bei Einzelhandelsfi lialen. Bei einem Fertigungsbetrieb müssen 
die Erzeugnisse innerhalb eigener Gebäude abgegrenzt von weiteren Produktionsstä  en des Un-
ternehmens produziert werden. Bei glei  artigen Dienstleistungen kann ein Teilbetrieb nur bei 
örtli   unters  iedli  en Organisationseinheiten vorliegen. Eine örtli  e Au  eilung ohne weitere 
eigene Merkmale s  a    für si   aber keinen Teilbetrieb.
Eigenes Sortiment  
Bei Handelsbetrieben ist dies das auss  laggebende Merkmal neben der örtli  en Abgrenzung für 
einen Teilbetrieb, z.B. Großhandel- und Einzelhandel oder Verkauf von Möbeln und Haushaltsge-
räten.
Eigenes Personal  
Das Personal des Gesamtbetriebs muss im Betrieb identifi zierbar dem Teilbetrieb zugeordnet sein. 
Der BFH hat es im Urteil vom 24.11.1982, I R 123/78, BStBl II 1983, 113 als s  ädli   angesehen, 
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wenn Mitarbeiter gemeinsam ausgebildet werden und je na   Bedarf in vers  iedenen Einhei-
ten des Unternehmens eingesetzt werden. Insbesondere bei Einzelhandelsfi lialen müssen für eine 
Teilbetriebseigens  a   die für die Bes  aff ung, die Darbietung und den Verkauf erforderli  en 
Mitarbeiter der Filiale zur Verfügung stehen.
Eigener Kunden-/Mandantenstamm  
Bei der Anbietung glei  artiger Waren oder Dienstleistungen ist ein unters  iedli  er Abnehmerkreis 
für die Leistungen des Teilbetriebes wesentli  . Daraus ergibt si  , dass bei glei  artigen Leistungen 
eine örtli  e Abgrenzung für die Teilbetriebseigens  a   Voraussetzung ist. Bei unters  iedli  en Lei-
stungen/Warensortimenten kann au   eine teilweise Übers  neidung des Kundenstamms bestehen.
Eigenes Warenlager  
Ob dies ein wesentli  es Kriterium für die Abgrenzung von Teilbetrieben ist, ri  tet si   na   der 
Art des Betriebs. Für eine Unters  eidung in Groß- und Einzelhandel war die getrennte Lagerung 
der Waren für den BFH ein ents  eidendes Abgrenzungsmerkmal (Urteil vom 13.02.1996, VIII R 
39/92, BStBl II 1996, 409). Dagegen sah er bei Gastwirts  a  en den Warenbestand ni  t als wesent-
li  es Kriterium für Teilbetriebe an (Urteil vom 18.06.1998, IV R 56/97, BStBl II 1998, 735).
Eigenes Anlagevermögen  
Sowohl bei einem Produktionsunternehmen als au   im Einzelhandel kommt der Zuordnung 
des Anlagevermögens auf die jeweiligen Betriebsteile wesentli  e Bedeutung zu. Dies kann ins-
besondere bei Grundstü  en zu S  wierigkeiten führen, wenn sie mehreren Teilbetrieben dienen 
und eine Trennung im Zuge einer Veräußerung ni  t mögli   ist. Na   dem BFH um Urteil vom 
30.10.1974, BStBl II 1975, 232 liegt keine Teilbetriebseigens  a   vor, wenn eine Übertragung des 
dem Teilbetrieb dienenden Grundstü  santeils ni  t mögli   ist.

3.2.2 Veräußerung aller Anteile an einer Kapitalgesellschaft  
Die Veräußerung einer 100 %igen Beteiligung aus einem Betriebsvermögen gilt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1
S. 2 EStG als Veräußerung eines Teilbetriebes. Diese Fiktion wirkt si   seit der Einführung des Hal-
beinkün  everfahrens – und nunmehr ab dem 01.01.2009 des Teileinkün  everfahrens – i.d.R. nur für 
die Gewährung des Freibetrags gem. § 16 Abs. 4 EStG aus. Die Begünstigung kann damit für Anteile 
an einer GmbH, AG bzw. KGaA in Betra  t kommen. Au   alle ausländis  en Gesells  a  sformen, 
die den deuts  en Kapitalgesells  a  en entspre  en, fallen unter die Regelung.

Die Veräußerung muss alle an Gesells  a  er ausgegebenen Anteile der Kapitalgesells  a   umfas-
sen, die eigenen Anteile der Gesells  a   re  nen dabei ni  t mit.

Sind bei einer AG unters  iedli  e Aktienkategorien ausgegeben worden, z.B. Vorzugs- und Stamm-
aktien, dann müssen sämtli  e Aktien beider Kategorien in einer Hand liegen. Diese Zusammen-
re  nung ist insbesondere bei ausländis  en Kapitalgesells  a  en  zu berü  si  tigen, da bei diesen 
Gesells  a  en häufi ger Anteilsre  te ausgegeben werden, die ni  t eindeutig als Beteiligungsre  te 
am Gesells  a  svermögen zu defi nieren sind. Ni  t zu den Anteilen am Nennkapital zählen  Be-
zugsre  te, Wandlungs- und Optionsre  te auf die Ausgabe von Aktien und au   stille Beteiligun-
gen. Der Veräußerer muss wirts  a  li  er Eigentümer aller Anteile sein, dabei sind treuhänderis   
gehaltene Anteile dem Treugeber zuzure  nen sind. Bei einer KGaA zählt der Anteil des persönli   
ha  enden Gesells  a  es ni  t zu den Anteilen, die glei  zeitig übertragen werden müssen. Dieser 
Anteil wird gesondert in § 16 Abs. 1 Nr. 3 EStG aufgeführt.

Sämtli  e Anteile müssen si   im Betriebsvermögen des Veräußerers befi nden. Na   Ansi  t der 
Literatur können dies aber unters  iedli  e Betriebe eines Veräußerers sein (S  midt/Wa  er, EStG, 
§ 16, 29. Aufl ., Rz. 163 m.w.N.). Diese Auff assung wird ni  t geteilt, denn die 100 %ige Beteiligung 
wird per Gesetz fi ktiv zu den Teilbetrieben gere  net und ein Teilbetrieb kann ni  t mehreren Betrie-
ben zugeordnet sein.

Anders liegt es bei einer Mitunternehmers  a   , wenn die Anteile zum Gesamthandsvermögen 
und/oder zum Sonderbetriebsvermögen eines oder mehrerer Gesells  a  er gehört. In diesem Fall 
liegt eine Beteiligung mit allen Anteilen in einer Hand i.S.d. § 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG vor.
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Die Veräußerung der Anteile muss wie bei einem Betrieb/Teilbetrieb  aufgrund eines einheitli  en 
wirts  a  li  en Vorgangs erfolgen und innerhalb des glei  en Wirts  a  sjahres abgewi  elt wer-
den.

3.3 Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 

3.3.1 Begriff des Mitunternehmeranteils 
Bei einem Mitunternehmeranteil handelt es si   um den Anteil eines Gesells  a  ers an einer Perso-
nengesells  a   inklusive der atypis  en Gesells  a   , wenn der Gesells  a  er als Mitunternehmer 
eines Betriebs zu beurteilen ist. Als Gesells  a  sform kommt demna   die OHG, KG und GbR als 
Außengesells  a   mit Gesamthandsvermögen in Betra  t. Darüber hinaus können au   Innengesell-
s  a  en, wie die atypis   stille Gesells  a   und atypis  e Unterbeteiligung, bei denen eine Beteili-
gung am Gesells  a  santeil eines Dri  en besteht, Mitunternehmers  a  en  sein. Voraussetzung ist 
in diesen Fällen, dass die Gesells  a   einen Gewerbebetrieb oder au   einen land- und forstwirt-
s  a  li  en Betrieb bzw. freiberufl i  en Betrieb unterhält.

Zum Mitunternehmeranteil  gehört au   das Sonder-Betriebsvermögen des/der Gesells  a  er. 
Das Sonderbetriebsvermögen umfasst Wirts  a  sgüter, die einem oder mehreren Mitunternehmern 
gehören und entweder dem Betrieb der Personengesells  a   dienen (Sonder-Betriebsvermögen I) 
oder der Beteiligung des Gesells  a  ers an der Mitunternehmers  a   (Sonder-Betriebsvermögen 
II).

Die Wirts  a  sgüter des Sonderbetriebsvermögens können sowohl wesentli  e Betriebsgrundlagen 
als au   ni  t wesentli  e Betriebsgrundlagen sein (BFH vom 02.10.1997, IV R 84/96, BStBl II 1998, 
104).

Ein Anteil an einem Mitunternehmeranteil ist ni  t mit dem Mitunternehmeranteil selbst glei  zu-
setzen. Seit dem 01.01.2002 ist nur no   die Veräußerung des gesamten Anteils eines Mitunternehmers 
begünstigt gem. §§ 16 Abs. 3, 34 EStG. Wird der Mitunternehmeranteil aufgrund eines einheitli  en 
Ents  lusses an mehrere Erwerber veräußert, liegt eine Aufgabe des Mitunternehmeranteils  vor. 
Hierbei können die Vergünstigungen der §§ 16 Abs. 3, 34 EStG ebenfalls in Anspru   genommen 
werden.

3.3.2 Veräußerung des gesamten Mitunternehmeranteils 
Die Veräußerung ist grundsätzli   wie bei der Veräußerung eines Betriebs/Teilbetriebs eine entgeltli-

 e Übertragung auf einen anderen Re  tsträger. Aber au   das Auss  eiden aus einer Mitunterneh-
mers  a   gegen eine Abfi ndung ist steuerre  tli   wie eine Veräußerung zu behandeln (s. Kap. 3.3.3). 
Die Übertragung kann auf einen neu in die Gesells  a   eintretenden Dri  en oder auf einen anderen 
Gesells  a  er erfolgen.

Da das Sonder-Betriebsvermögen zum Mitunternehmeranteil zählt, muss es zum Erhalt der Vergün-
stigungen na   §§ 16 Abs. 3, 34 EStG mit dem Gesamthandsanteil veräußert werden. Falls ni  twe-
sentli  e Betriebsgrundlagen  ni  t mit veräußert werden, bleibt es bei einer begünstigten Betriebs-
veräußerung.

Wesentli  e Betriebsgrundlagen müssen mit veräußert werden oder in das Privatvermögen  über-
führt werden, damit eine begünstigte Veräußerung oder Betriebsaufgabe vorliegt. Bei Überführung in 
das Privatvermögen liegt na   der BFH-Re  tspre  ung (Urteil vom 19.03.1991, VIII R 76/87, BStBl II 
1991, 635) insgesamt eine begünstigte Betriebsaufgabe vor. Wird das Sonderbetriebsvermögen in zeit-
li  em Zusammenhang mit der Betriebsveräußerung zum Bu  wert in ein anderes Betriebsvermögen 
übertragen (§ 6 Abs. 5 EStG), dann liegt insgesamt keine begünstigte Veräußerung vor. Der Gewinn 
aus der Veräußerung des Gesells  a  santeils re  net dann zum laufenden Gewinn. Bei einem zeit-
li  en Abstand von mehr als einem Jahr zwis  en Überführung des Sonderbetriebsvermögens und 
Veräußerung des Gesells  a  santeils sieht die Literatur in der unters  iedli  en Verwendung keinen 
Missbrau   gem. § 42 AO (Hörger/Rapp in Li  mann/Bitz/Pust, ESt, § 16, Rn. 200 m.w.N.).
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Die Re  tspre  ung hat diese Frage no   ni  t ents  ieden. Anteile an der persönli   ha  enden 
Gesells  a  erin einer Kommanditgesells  a   gehören grundsätzli   zum Sonder-Betriebsvermögen. 
Na   einer Ents  eidung des BFH (s. BFH-Urteil vom 25.11.2009, I R 72/08, BStBl II 2010, 471) handelt 
es si   aber nur dann um wesentli  e Betriebsgrundlagen, wenn der Anteil aufgrund seiner Stimm-
re  te in der Komplementärin die Stellung des Mitunternehmens in der KG konkret stärkt.

3.3.3 Ausscheiden eines Mitunternehmers gegen Abfi ndung durch die 
Gesellschaft 

Diese Form des Auss  eidens stellt zivilre  tli   eine Anwa  sung des Anteils des Auss  eidenden 
bei den verbleibenden Gesells  a  ern dar. Steuerre  tli   liegt eine Übertragung des Mitunterneh-
meranteils auf die verbleibenden Gesells  a  er dur   den auss  eidenden Gesells  a  er vor. Diese 
Form wird von der Literatur sowohl als Veräußerung als au   als Aufgabe des Mitunternehmeranteils 
beurteilt. Bei dem Auss  eiden aus einer zweigliedrigen Gesells  a   handelt es si   ohne Zweifel um 
eine Veräußerung an den verbleibenden Gesells  a  er . 

Au   bei dieser Form des Auss  eidens muss Sonder-Betriebsvermögen des Gesells  a  ers mit 
übertragen werden. Zum Erhalt der Vergünstigungen gem. §§ 16 Abs. 3, 34 EStG kann sowohl eine 
Übertragung auf die Gesells  a   als au   auf einen oder mehrere Gesells  a  er erfolgen.

3.4 Zeitpunkt der Veräußerung 
Der Zeitpunkt der Veräußerung ri  tet si   na   der Art des jeweils übertragenen Vermögens. Da 
für die Entstehung und Bemessung des Veräußerungsgewinns die allgemeinen Gewinnermi  lungs-
grundsätze gelten, ist der Übergang des wirts  a  li  en Eigentums an den wesentli  en Betriebs-
grundlagen der maßgebli  e Zeitpunkt für die Veräußerung eines Betriebs oder Teilbetriebs. Mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Betrieb auf Re  nung und Gefahr des Erwerbers geführt wird, ist der 
Veräußerungsgewinn realisiert. Das gilt unabhängig davon, ob der Kaufpreis bereits fällig ist, in Ra-
ten gezahlt werden soll oder langfristig gestundet wird. Der Veräußerungsgewinn ist daher in dem 
Veranlagungszeitraum zu versteuern, in den der Veräußerungszeitpunkt fällt. Hiervon kann es eine 
Ausnahme für wiederkehrende Bezüge geben (s. Kap. 3.5.3).

Eine vertragli   vereinbarte Rü  beziehung des Veräußerungszeitpunktes  kann steuerli   ni  t 
anerkannt werden. Zur praktis  en Abwi  lung eines Übertragungsvertrages lässt die Finanzverwal-
tung i.d.R. eine Rü  wirkung auf den Beginn des Monats des Vertragsabs  lusses und au   einige 
Tage darüber hinaus zu, wenn damit keine besonderen Steuervorteile verbunden sind oder angestrebt 
werden. Ist die Zeitbestimmung in der Vereinbarung unklar, muss eine Auslegung des Vertrags na   
den §§ 133, 157 BGB erfolgen. Dabei ist au   auf die vor der Vertragsunterzei  nung getroff enen 
Vereinbarungen zurü  zugreifen. Der Zeitpunkt kann insbesondere bei Vereinbarungen zum Jahres-
we  sel von Bedeutung sein, sodass bei der Vertragsabfassung eine eindeutige Formulierung zu emp-
fehlen ist.

Bei der Übertragung von Gesells  a  santeilen ist der Zeitpunkt der Veräußerung das Wirksamwer-
den des dingli  en Erfüllungsges  ä  s (BFH-Urteil vom 22.09.1992, VIII R 7/90, BStBl II 1993, 228). Die 
Übertragung des Sonderbetriebsvermögens  kann zu einem anderen Sti  tag erfolgen, wenn hierfür 
– z.B. bei Grundstü  en, GmbH-Anteilen – besondere Formvors  ri  en eingehalten werden müssen 
oder Genehmigungen von Gläubigern oder Mitgesells  a  ern für die Wirksamkeit des Vertrags not-
wendig sind.

In diesen Fällen ist es denkbar, dass die Vergünstigungen des § 34 EStG auf Veräußerungsgewinne 
in zwei vers  iedenen Veranlagungszeiträumen anzuwenden sind (BFH-Urteil vom 14.01.1989, I R 
105/85, BStBl II 1989, 653).

Der Zeitpunkt der Übertragung des Mitunternehmeranteils bestimmt au   den Zeitpunkt, an dem 
ni  twesentli  es Betriebsvermögen, das ni  t mit übertragen wird, in das Privatvermögen überführt 
und bewertet werden muss.
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3.5 Ermittlung des Veräußerungsgewinns 

3.5.1 Veräußerungsgewinn für den Betrieb, Teilbetrieb 
3.5.1.1 Ermi  lung des Veräußerungspreises 
Die Ermi  lung des Veräußerungsgewinns erfolgt auf den Veräußerungszeitpunkt na   der besonde-
ren Vors  ri   des § 16 Abs. 2 EStG.

Der Gewinn wird dur   Gegenüberstellung des Veräußerungspreises mit dem Bu  wert des über-
tragenen Betriebsvermögens unter Abzug der Veräußerungskosten ermi  elt.

Zum Veräußerungspreis re  net das erhaltene Entgelt, au   das einem Dri  en auf Veranlassung 
des Veräußerers geleistete Entgelt. Dieses Entgelt kann in Geld, Sa  werten oder Re  ten geleistet 
werden. Au   die Übernahme von privaten, ni  t bilanzierten S  ulden dur   den Erwerber gehört 
zum Entgelt. Betriebli  e Verbindli  keiten mindern das anzusetzende Betriebsvermögen und ihre 
Übernahme hat daher keinen Entgelt  arakter.

Wird ein Betrieb mit einem negativen Kapitalkonto übernommen ohne Ausglei  szahlung dur   
den Veräußerer, dann besteht das Entgelt in Höhe des negativen Kapitalkontos.

Werden als Entgelt Sa  werte übertragen, dann sind sie mit dem gemeinen Wert zu bewerten. Au   
eine Zahlung für ein vom Veräußerer eingegangenes We  bewerbsverbot gehört i.d.R. zum Entgelt. 
Wenn mit der Veräußerung ni  t wesentli  es Betriebsvermögen in das Privatvermögen überführt oder 
gesondert verwertet wird, dann zählt der gemeine Wert dieses Vermögens oder der Erlös zum Veräuße-
rungserlös . Au   ein zum gewillkürten Betriebsvermögen re  nendes Grundstü  , das im Zuge der Ver-
äußerung in das Privatvermögen übergeht, erhöht mit seinem gemeinen Wert den Veräußerungserlös.

3.5.1.2 Ermi  lung des Bu  wertes des Betriebsvermöge ns
Da der Wert des Betriebsvermögens na   § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG zu ermi  eln ist, muss auf den Zeit-
punkt der Veräußerung eine S  lussbilanz aufgestellt werden. Hierbei kann es si   um die übli  e Steu-
erbilanz am S  luss des Wirts  a  sjahres handeln, wenn die Veräußerung zu diesem Sti  tag erfolgt. 
Ist dies ni  t der Fall, muss die Bilanz auf den Zeitpunkt des Übergangs des wirts  a  li  en Eigentums 
aufgestellt werden und es entsteht bei der Betriebsveräußerung für den Zeitraum seit dem letzten Bilanz-
sti  tag ein Rumpf-Wirts  a  jahr. In dieser Bilanz sind alle Bilanzpositionen na   den Gewinnermi  -
lungsregeln für den laufenden Betrieb anzusetzen, Bilanzierungsverbote und -gebote sind einzuhalten.

Bei der Ermi  lung der Abs  reibungen auf Anlagevermögen  ist ggf. ein zeitanteiliger Betrag zu 
verre  nen. In der S  lussbilanz können alle zulässigen Sonderabs  reibungen, Bewertungsfreihei-
ten, steuerfreie Rü  lagen entweder weitergeführt oder au   neu in Anspru   genommen werden, 
das gilt insbesondere au   für die Bewertungsfreiheit gem. § 6 Abs. 2 EStG.

Bereits in Vorjahren gebildete Rü  lagen gem. § 6b EStG müssen bei der Betriebsveräußerung ni  t 
aufgelöst werden, sie können fortgeführt werden, wenn die zeitli  en Voraussetzungen dafür gege-
ben sind (R 6b.2 Abs. 10 EStR). Eine Rü  lage für Ersatzbes  aff ung kann ni  t fortgeführt werden, 
ihre Aufl ösung führt aber zu einem tari  egünstigten Gewinn , wenn die Ersatzbes  aff ungsabsi  t 
nur im Zusammenhang mit der Betriebsveräußerung aufgegeben wurde (BFH-Urteil vom 17.10.1991, 
IV R 97/88, BStBl II 1992, 392).

Für die in das Privatvermögen überführten oder einzeln veräußerten Wirts  a  sgüter können die 
jeweiligen Bu  werte im Bu  wert des Kapitals enthalten bleiben, dann sind au   Teilwerte und Ein-
zelveräußerungspreise zum Veräußerungspreis hinzuzure  nen oder aber nur die Diff erenz aus den 
jeweiligen Werten wird dem Veräußerungsgewinn zugere  net.

Bei der Veräußerung eines Teilbetriebs  sind die den Teilbetrieb bildenden Wirts  a  sgüter zu 
identifi zieren und deren Bu  werte zusammenzure  nen. Hierfür kann keine S  lussbilanz aufge-
stellt werden, denn für den Gesamtbetrieb ist die Veräußerung ein laufender Ges  ä  svorfall. Da für 
den Teilbetrieb keine eigene Bu  führung erforderli   ist, muss auf den Veräußerungszeitpunkt eine 
Bilanz der übergehenden Wirts  a  sgüter  aufgestellt werden. Hierbei handelt es si   ni  t um eine 
Bilanz im Re  tssinne, sondern nur um einen Status mit den steuerli  en Werten des Betriebsvermö-
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gens. Dieser Status dient im Wesentli  en der Abgrenzung zwis  en dem laufenden Gewinn und dem 
begünstigten Veräußerungsgewinn.

Hat der Veräußerer seinen Gewinn bisher gem. § 4 Abs. 3 EStG oder na   Dur  s  ni  ssätzen 
gem. § 13a EStG ermi  elt , muss er auf den Veräußerungszeitpunkt eine Bilanz gem. § 4 Abs. 1 EStG 
aufstellen (R 14 Abs. 1 und 2 EStR).

Diese Bilanz ist dann der Ausgangswert für die Ermi  lung des Veräußerungsgewinns. Die dur   
den We  sel der Gewinnermi  lungsart  notwendigen Gewinnberi  tigungen sind beim laufenden 
Gewinn des Wirts  a  sjahres zu erfassen (R 4.6 EStR). Eine Verteilung auf mehrere Jahre ist in diesem 
Fall ni  t mögli  .

3.5.1.3 Veräußerungskosten 
Zur Ermi  lung des Veräußerungsgewinns sind vom Veräußerungspreis die Veräußerungskosten ab-
zuziehen (§ 16 Abs. 2 S. 1 EStG). Für deren Zuordnung ist na   neuerer Re  tspre  ung das Veranlas-
sungsprinzip maßgebend. Falls die Betriebsveräußerung das auslösende Element einer Beendigung 
von S  uldverhältnissen (z.B. mit Arbeitnehmern/Vermietern) war, dann handelt es si   bei dafür 
aufgewandten Kosten um Veräußerungskosten.

Zu den beim Veräußerer anfallenden Kosten gehören z.B.:
Vorfälligkeitsents  ädigung bei vorzeitiger Ablösung eines betriebli  en Kredits; 

Notar- und Geri  tskosten, Vermi  lungsprovisionen, Guta  terkosten, Beratungskosten; 

Bu  führungskosten für die erforderli  e Zwis  enbilanz; 

Umsatzsteuer aus einer wegen der Betriebsveräußerung notwendigen Vorsteuerberi  tigung gem.  

§ 15a UStG.

3.5.2 Veräußerungsgewinn für einen Mitunternehmeranteil 
3.5.2.1 Ermi  lung des Veräußerungspreises 
Für die Ermi  lung des Veräußerungspreises gelten zunä  st die glei  en Regeln wie bei einem Be-
trieb/Teilbetrieb (s. Kap. 3.5.1.1). Bei der Übertragung auf einen Dri  en ist das von ihm gezahlte Ent-
gelt maßgebend. 

Bei einem Auss  eiden aus der Gesells  a   re  net die Abfi ndung der Gesells  a   bzw. des einzi-
gen Gesells  a  ers einer zweigliedrigen Gesells  a   zum Veräußerungspreis . In der Regel wird in 
den Gesells  a  sverträgen die Methode der Ermi  lung des Abfi ndungsanspru  s geregelt. Letztli   
ist aber ni  t der na   dem Vertrag ermi  elte Betrag die maßgebende Abfi ndung, sondern die tatsä  -
li   erbra  ten Zahlungen. 

Entnimmt der auss  eidende Gesells  a  er im Einverständnis mit dem Erwerber Wirts  a  sgü-
ter aus dem Gesells  a  svermögen , dann gehört der si   beim Ansatz mit dem Teilwert ergebende 
Entnahmegewinn zum Veräußerungsgewinn (BFH vom 24.08.1989, IV R 67/86, BStBl II 1990, 132). 
Werden mit dem Gesells  a  santeil au   Wirts  a  sgüter des Sonderbetriebsvermögens veräußert, 
gehört der Erlös zum Veräußerungserlös. Erfolgt keine Veräußerung und wird damit das Vermögen 
Privatvermögen, dann muss der gemeine Wert zum Veräußerungserlös zugere  net werden. Au   
eine Ents  ädigung für den Verzi  t auf Ansprü  e aus s  webenden Ges  ä  en der Personengesell-
s  a   ist Teil des Veräußerungserlöses.

S  eidet ein Gesells  a  er mit einem negativen Kapitalkonto  aus der Gesells  a   aus, dann re  -
net der Betrag des negativen Kapitalkontos zum Veräußerungspreis.

Hat der Gesells  a  er Darlehensansprü  e an die Gesells  a   und werden diese im Zuge des Aus-
s  eidens mit abgefunden, zählt der Gegenwert zum Veräußerungspreis für den Gesells  a  santeil, 
der Bu  wert des Darlehens muss dann zum Kapitalkonto hinzugere  net werden.

3.5.2.2 Ermi  lung des Bu  wertes des Mitunternehmeranteils 
Der Bu  wert ist aus der Gesamthandsbilanz der Mitunternehmers  a   aufgrund der Steuerbilanz zu 
ermi  eln. Zum Bu  wert  re  nen au   gesamthänderis  e Rü  lagen und positive oder negative Er-
gänzungsbilanzen des auss  eidenden Gesells  a  ers. Diese Werte können anhand einer Zwis  en-
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bilanz auf den Zeitpunkt des Auss  eidens ermi  elt werden. Es besteht aber hierzu keine Pfl i  t, da 
die Gesells  a   mit den verbleibenden Gesells  a  ern fortgeführt wird. Wird keine Zwis  enbilanz 
beim Auss  eiden innerhalb des Wirts  a  sjahres  erstellt, dann muss ausgehend von der letzten 
vorliegenden Bilanz eine Fortführung der Kapitalkonten mit einem ges  ätzten, zeitanteiligen Ge-
winnanteil, Entnahmen laut Bu  führungskonten und Zure  nung von versteuerten Rü  lagen zum 
steuerli   maßgebenden Kapitalkonto erfolgen.

Ist im laufenden Gewinn ein Sanierungsgewinn  enthalten, wird dieser den Gesells  a  ern abwei-
 end von der zeitli  en Zuordnung zugere  net, die wirts  a  li   die Sanierungsbeiträge erbra  t 

haben (BFH vom 23.09.1993, IV R 103/90, BFH/NV 1994, 468). 
Der Bu  wert des Sonderbetriebsvermögens inklusive Darlehensforderung an die Gesells  a    

ist zum Bu  wert des Gesamthandsvermögens zuzure  nen, wenn diese Vermögensgegenstände mit 
an den Erwerber übergehen oder abgefunden werden. Übernimmt ein Erwerber negatives Sonderbe-
triebsvermögen, z.B. Kaufpreisverbindli  keiten für ein Grundstü  , das in Gesamthandsvermögen 
enthalten ist, erhöht si   der Veräußerungserlös aber au   der Bu  wert des Mitunternehmeranteils 
ist um den Bu  wert des Grundstü  s höher.

3.5.2.3 Veräußerungskosten
Zu Veräußerungskosten s. Kap. 3.5.1.3; die dort aufgeführten Grundsätze gelten entspre  end au   
für die Veräußerung von Mitunternehmeranteilen.

3.5.3 Veräußerung gegen wiederkehrende Bezüge 
3.5.3.1 Grundsätzli  es zum Wahlre  t für Sofortversteuerung/Zufl ussversteuerung 
Erhält der Veräußerer für die Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteil 
wiederkehrende Bezüge , dann steht ihm na   Ansi  t der Re  tspre  ung und der Finanzverwal-
tung (s. R 16 Abs. 11 EStR), ein Wahlre  t zu, den Veräußerungsgewinn unter Ansatz des kapitalisier-
ten Barwertes der Rente mit den Vergünstigungen des Freibetrags und des ermäßigten Steuersatzes 
gem. § 34 EStG sofort zu versteuern oder aber erst na   Übers  reiten des steuerli  en Kapitalkontos 
als laufende Einkün  e gem. § 24 Nr. 2 EStG. Dies Wahlre  t kann au   dann in Anspru   genom-
men werden, wenn ein festes Entgelt und sonstige Bezüge erbra  t werden. Na   Hörger/Rapp in 
Li  mann/Bitz/Pust, § 16 EStG, Rn. 94a besteht dieses Wahlre  t au   bei der Veräußerung einer 100 
%igen Beteiligung an einer Kapitalgesells  a   . Das Wahlre  t ist dur   die Re  tspre  ung au   
auf Kaufpreisraten ausgedehnt worden, die über mehr als 10 Jahre zu zahlen sind und die dur   die 
nähere Ausgestaltung der Vereinbarung die Absi  t des Veräußerers erkennen lassen, dass er damit 
eine Versorgung bezwe  t. In der Ents  eidung vom 20.07.2010, IV R 45/09 hat der BFH zur Doku-
mentation der Versorgungsabsi  t bei Ratenzahlungen bis zu 20 Jahren eine Aufnahme dieser Absi  t 
in den Übertragungsvertrag verlangt. Bei Ratenzahlungen über einen Zeitraum von 20 Jahren und 
mehr ist allein wegen dieses langen Zeitraumes, von einer Versorgungsabsi  t auszugehen.

3.5.3.2 Sofortversteuerung mit Vergünstigungen  gem. §§ 16, 34 EStG
Wird die Sofortversteuerung gewählt, dann muss die Rente oder der ratenweise zu zahlende Kauf-
preis kapitalisiert werden. Als Zinssatz können 5,5 % berü  si  tigt werden, der Ansatz des Renten-
barwertes na   versi  erungsmathematis  en Grundsätzen mit dem im Zeitpunkt der Veräußerung 
maßgebli  en Zinssatz wird von der Literatur ebenfalls für angemessen era  tet (S  midt/Wa  er, 
EStG, 29. Aufl ., § 16, Rz. 240).

Der Kapitalwert  ist dann der zu berü  si  tigende Veräußerungspreis, aus dem der Veräußerungs-
gewinn abgeleitet wird.

Daneben ist der in den laufenden Bezügen enthaltene Zinsanteil zu versteuern. Dieser Zinsanteil 
muss na   der glei  en Methode und insbesondere mit dem glei  en Zinssatz bere  net werden, wie 
er bei der Kapitalisierung  angewandt wurde.

Handelt es si   bei der Kaufpreisforderung beim Veräußerer um Betriebsvermögen, dann gehört 
der Zinsanteil gem. § 24 Nr. 2 EStG zu den na  trägli  en Einkün  en aus Land- und Forstwirts  a  , 
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Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit. Ist der Anspru   dagegen Privatvermögen, dann ist der 
Anteil bei Zeitrenten/langfristigen Kaufpreisraten gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG als Einkün  e aus Ka-
pitalvermögen oder bei Leibrenten gem. § 22 Nr. 1 S. 3 Bu  st. a Doppelbu  st. bb EStG als sonstige 
Einkün  e zu besteuern.

Der Tod des Bere  tigten ändert an dem Kaufpreis ni  ts, der ursprüngli  e Kapitalwert bleibt be-
stehen (s. Kap. 6.2.1). Fallen allerdings eine oder alle Ratenzahlungen wegen Uneinbringli  keit aus, 
muss eine Anpassung des Kaufpreises erfolgen (s. Kap. 6.2.1).

3.5.3.3 Zufl ussbesteuerung der Renten-/Ratenzahlungen 
Wählt der Veräußerer die Besteuerung na   dem Zufl uss der vereinbaren Renten-/Ratenzahlungen, 
dann müssen diese Zahlungen ebenfalls in einem Zins- und Tilgungsanteil aufgeteilt werden. Die 
weiteren Einzelheiten der Besteuerung aus Si  t der Finanzverwaltung sind in einem BdF-S  reiben 
vom 03.08.2004, IV A 6 – S 2244-16/04 (BStBl I 2004, 1187) veröff entli  t worden. 

Für die vers  iedenen Zahlungsarten (Leibrenten, Zeitrenten, Ratenzahlungen) und die unter-
s  iedli  en veräußerten Vermögenswerte ergeben si   dana   diese Besteuerungsfolgen:

Veräußerung eines Betriebs, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteils gegen Leibrent1.  e
Die laufenden Rentenzahlungen sind in einem Zins- und einem Tilgungsanteil na   Maßgabe von 
§§ 13, 14 BewG oder wahlweise au   na   versi  erungsmathematis  en Grundsätzen aufzutei-
len.
Die Zinsanteile sind im Jahr des Zufl usses gem. § 24 Nr. 2 EStG als Einkün  e gem. §§ 13, 15 oder 
18 EStG zu versteuern.
Der Tilgungsanteil ist mit dem Kapitalkonto und evtl. Veräußerungskosten zu verre  nen und 
wird beim Übersteigen dieser Werte ebenfalls gem. § 24 Ziff . 2 EStG in der jeweiligen Einkun  sart 
steuerpfl i  tig.
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesells  a  en2.   gem. § 17 EStG gegen Leibrente
In diesem Fall ist die Au  eilung in Zins- und Tilgungsanteil gem. § 22 Nr. 1 S. 3 Bu  st. a Doppel-
bu  st. bb EStG vorzunehmen.
Der Zinsanteil unterliegt der Besteuerung gem. § 22 Nr. 1 S. 3 Bu  st. a Doppelbu  st. bb EStG. Der 
Tilgungsanteil ist wiederum mit den Ans  aff ungskosten des Anteils zuzügli   Veräußerungsko-
sten zu verre  nen. Sobald diese Verre  nung erfolgt ist, sind die übersteigenden Beträge gem. 
§ 24 Ziff . 2 EStG i.V.m. §§ 17, 15 EStG na   dem Teileinkün  everfahren zu versteuern. Ist die Ver-
äußerung vor dem 01.01.2009 erfolgt, kommt das Halbeinkün  everfahren zur Anwendung und 
zwar solange, wie aus dieser Veräußerung no   Zahlungen fl ießen.
Veräußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils gegen Ratenzahlungen/3. 
Zeitrente
 Die jeweiligen Raten sind gem. § 12 BewG – Tabelle 2 – in einen Zins- und Tilgungsanteil aufzutei-
len. Die Au  eilung kann au   na   der Tabelle in § 55 Abs. 2 EStDV erfolgen.
Der Zinsanteil unterliegt der Besteuerung gem. § 24 Ziff . 2 EStG in der jeweiligen Einkun  sart. Der 
Tilgungsanteil wird mit dem Kapitalkonto und den Veräußerungskosten verre  net, der überstei-
gende Betrag wird gem. § 24 Ziff . 2 EStG steuerpfl i  tig.
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesells  a  en gem. § 17 EStG gegen Ratenzahlungen/4. 
Zeitrente
 Der gem. Ziff . 3 ermi  elte Zinsanteil ist steuerpfl i  tig na   § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Der gesonderte 
Steuertarif gem. § 32d Abs. 1 EStG in Höhe von 25 % kann hierfür in Anspru   genommen werden, 
die Ausnahmen gem. § 32d Abs. 2 EStG sind aber zu bea  ten. 
Der Tilgungsanteil ist wie in Ziff . 2 bes  rieben na   dem Teileinkün  everfahren gem. § 3 Nr. 40c 
EStG einkommensteuerpfl i  tig.
In dem veräußerten Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil ist ein Anteil an einer Ka-5. 
pitalgesells  a   enthalten
Der na   der Au  eilung ermi  elte Zinsanteil ist bei der jeweiligen Einkun  sart als na  trägli  e 
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laufende Einkün  e gem. § 24 Ziff . 2 EStG zu versteuern.
Die Tilgungsanteile sind na   Übers  reiten des auf die Beteiligung entfallenden Bu  wertes gem. 
§ 24 Ziff . 2 EStG na   dem Teileinkün  everfahren steuerpfl i  tig.

4. Betriebsaufgabe 
4.1 Begriff der Betriebsaufgabe

4.1.1 Voraussetzungen der Betriebsaufgabe 
Die Betriebsaufgabe wird im Gesetz ni  t defi niert. Dur   die gesetzli  en Regelungen zur Bewer-
tung von Wirts  a  sgütern anlässli   der Betriebsaufgabe in § 16 Abs. 3 Sätze 4 bis 7 EStG wird 
aber deutli  , dass es si   dabei um den Vorgang der Aufl ösung des betriebli  en Zusammenhangs 
des Organismus Betrieb oder Teilbetrieb handelt. Es kann dabei eine restlose Einzelveräußerung aller 
Wirts  a  sgüter („Versilberung“) erfolgen oder au   die teilweise Überführung in das Privatvermö-
gen oder in ein anderes Betriebsvermögen.

Eine begünstigte Betriebsaufgabe  setzt einen Ents  luss des Betriebsinhabers voraus, die betriebli-
 e Tätigkeit einzustellen und den selbständigen Organismus aufzulösen. Um dies im Sinne des § 16 

Abs. 3 EStG zu errei  en, müssen in Ausführung des Ents  lusses:
alle wesentli  en Betriebsgrundlagen 

in einem zusammenhängenden Vorgang innerhalb kurzer Zeit 

an mehrere Erwerber veräußert und/oder in das Privatvermögen überführt werden 

die mit diesem Betrieb ausgeübten Tätigkeiten beendet werden. 

Die Betriebsaufgabe verlangt von dem/den Betriebsinhabern ni  t das Unterlassen jedweder betrieb-
li  en Tätigkeit, sondern nur die Aufgabe der unternehmeris  en Tätigkeit mit diesem Betrieb (R 16 
Abs. 2 Satz 2 EStR).

Ob die Betriebsaufgabe freiwillig oder dur   von außen wirkende Ereignisse, wie Brand, Ho  was-
ser oder dur   behördli  es Verbot erfolgt, ist ni  t ents  eidend.

Der Gegensatz zu einer Betriebsaufgabe  ist:
die Verpa  tung des ganzen Betriebs, 

die Betriebsunterbre  ung, 

die Betriebsverlegung, 

die allmähli  e Abwi  lung, 

der Strukturwandel. 

S. au   Teil 6.

4.1.2 Wesentliche Betriebsgrundlagen 
Eine begünstigte Betriebsaufgabe setzt voraus, dass die wesentli  en Betriebsgrundlagen des Be-
triebs veräußert oder in das Privatvermögen überführt werden. Es liegt keine Betriebsaufgabe vor, 
wenn wesentli  e Grundlagen ohne Aufde  ung der darin enthaltenen stillen Reserven in ein anderes 
Betriebsvermögen überführt werden.

Diese Voraussetzungen de  en si   mit denen bei der Betriebsveräußerung, insoweit s. hierzu Kap. 
3.1.1.

4.1.3 Zusammenhängender Vorgang innerhalb kurzer Zeit 
Die Betriebsaufgabe muss aufgrund eines einheitli  en Ents  lusses innerhalb kurzer Zeit erfolgen. Da 
aber bei der Betriebsaufgabe bereits na   ihrer Defi nition ni  t ein Veräußerungsges  ä   erfolgt, son-
dern mehrere und zusätzli   vielfa   no   Überführungen in das Privatvermögen erfolgen, muss für 
die Maßnahmen ein angemessener Zeitraum zur Verfügung stehen. Was dabei als „kurzer Zeitraum“ 
anzusehen ist, wurde von der Re  tspre  ung, ausgehend von dem Grundsatz, dass alles getan wer-
den muss, um die Abwi  lung mögli  st s  nell dur  zuführen, jeweils für Einzelfälle ents  ieden.
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Dabei folgt aus dem Grundsatz aber au  , dass ein bestimmter Zeitraum ni  t s  ematis   festge-
legt werden kann. Aus den Ents  eidungen der Finanzre  tspre  ung in den letzten 40 Jahren haben 
si   jedo   Anhaltspunkte zur Beurteilung des angemessenen Zeitraumes ergeben. So geht der BFH 
bei Produktionsunternehmen von ca. 6 Monaten aus (Urteil vom 25.06.1970, IV R 350/64, BStBl II 1970, 
719), bei landwirts  a  li  en Betrieben werden je na   Art des Betriebs 9 Monate (für das Inventar ei-
nes gepa  teten Betriebs-Urteil vom 26.10.1989, IV R 25/88, BStBl II 1990, 373), bis 18 Monate (Weingut 
mit vers  iedenen Flä  en in unters  iedli  en Lagen-Urteil vom 16.09.1966, VI-118/65, BStBl III 1967, 
70) anerkannt. Bei einer Liquidation über 5 Jahre  sieht der BFH diesen Zeitraum als unangemessen 
für die Betriebsaufgabe an (Urteil vom 08.09.1976, I R 99/75, BStBl II 1977, 66).

In weiteren Ents  eidungen werden Aufgabenzeiträume von 26 Monaten für eine vermögensver-
waltende KG mit einem Grundstü   und Wertpapieren und 36 Monate für einen Freiberufl er als zu 
lang angesehen. 

Bei einer Aufgabe innerhalb von 6 Monaten dür  e der verlangte kurze Zeitraum immer eingehal-
ten sein, Fristen bis zu 1 Jahr hat der BFH in mehreren Ents  eidungen für angemessen era  tet. 
Dies bedeutet, dass si   eine Aufgabe au   über zwei Veranlagungszeiträume erstre  en kann, bei 
3 Veranlagungszeiträumen ist aber die zeitli  e Voraussetzung der Betriebsaufgabe ni  t mehr ge-
wahrt.

Wesentli   für die Bemessung des angemessenen Zeitraumes  ist der Beginn der Frist. Na   der 
Re  tspre  ung liegt dieser Zeitpunkt bei den ersten Handlungen, die na   außen erkennbar der 
Umsetzung der Aufgabeents  lusses dienen. Wenn also objektiv die Liquidation des Betriebs als selb-
ständiger Organismus beginnt. Dieser Beginn kann damit:

in der Einstellung der werbenden Tätigkeit, 

der Veräußerung der für die Fortführung des Betriebes unerlässli  en Wirts  a  sgüter, 

der Veräußerung der bewegli  en Wirts  a  sgüter, 

der Veräußerung einer wesentli  en Betriebsgrundlage 

liegen.
Die Einstellung der Produktion  soll laut RFH vom 19.05.1943, VI 40/43 (RStBl 1943, 605) ni  t als 

Beginn der Aufgabe zu werten sein, sondern erst die Einstellung des Verkaufs, sofern dieser no   zu 
übli  en Preisen und Bedingungen außerhalb eines Ausverkaufs erfolgt. Ebenfalls no   ni  t ein Be-
ginn der Einstellung liegt in folgenden Fällen vor:

Warenverkäufe zu herabgesetzten Preisen, insbesondere wenn no   Zukäufe erfolgen, 

die Verringerung der Ges  ä  stätigkeit mit Kündigung von einzelnen Arbeitsverhältnissen und  

von Mietverträgen,
Eröff nung des Insolvenzverfahrens; hiermit ist no   keine Einstellung verbunden. Es kommt viel- 

mehr auf die Handlungen des Insolvenzverwalters an, der die Liquidation oder die Fortführung 
des Betriebs vorantreiben kann.

Der Zeitpunkt des Beginns der Betriebsaufgabe ist ni  t nur für die Bemessung der Frist für die Auf-
gabe von Bedeutung, sondern von diesem Zeitpunkt an sind die dur   die Betriebsaufgabe erzielten 
Betriebsergebnisse au   dem Aufgabegewinn/-verlust  zuzure  nen.

4.1.4 Veräußerung an mehrere Erwerber oder Privatentnahme 
Die Betriebsaufgabe erfordert, dass die dem Betrieb dienenden Wirts  a  sgüter an mehrere Erwerber 
veräußert werden oder falls dies ni  t erfolgt, in das Privatvermögen überführt werden. Eine Veräu-
ßerung an einen Erwerber wäre eine Betriebsveräußerung gem. § 14 bzw. § 16 Abs. 1 oder § 18 Abs. 3 
EStG. Die Einbringung in eine Kapital- oder Personengesells  a    ist ggf. na   den Vors  ri  en der 
§§ 20, 24 UmwStG zu beurteilen.

Eine Betriebsaufgabe liegt aber vor, wenn der Betrieb als verde  te Einlage in eine Kapitalge-
sells  a   übertragen wird , weil dies als unentgeltli  er Vorgang von der Re  tspre  ung angesehen 
wird (BFH vom 18.12.1990, VIII R 17/85, BStBl II 1991, 512).
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Wenn wesentli  e Grundlagen an einen oder mehrere Erwerber veräußert werden und zumindest 
eine wesentli  e Betriebsgrundlage in das Privatvermögen überführt wird, dann liegt insgesamt eine Be-
triebsaufgabe vor. Dies gilt aber nur dann, wenn die Wirts  a  sgüter au   Privatvermögen werden kön-
nen. Bei einem Warenbestand ist es ni  t mögli  , ihn in das Privatvermögen zu entnehmen und dann 
daraus zu veräußern. Die Betriebsaufgabe ist in diesem Fall erst mit der letzten Veräußerung beendet.

Die Entnahme von Wirts  a  sgütern  muss dur   eine entspre  ende Handlung dokumentiert 
werden, dazu kann au   ein s  lüssiges Verhalten gere  net werden, wenn der bisherige Betriebsin-
haber Wirts  a  sgüter (z.B. einen bisher zum Betriebsvermögen gehörenden PKW) nur no   privat 
nutzt. Au   eine langfristige Vermietung eines bisherigen Betriebsgrundstü  s kann eine Entnahme-
handlung sein, wenn dadur   die Verbindung zum Betrieb vollständig gelöst wird.

Sobald der gesamte betriebli  e Organismus ni  t mehr besteht, werden evtl. no   vorhandene 
Wirts  a  sgüter zwangsweise zum Privatvermögen (BFH vom 21.05.1992, X R 77-78/90, BFH/NV 
1992, 659).

Die Überführung von wesentli  en Betriebsgrundlagen  in ein anderes Betriebsvermögen zum 
Bu  wert gem. § 6 Abs. 5 EStG hat zur Folge, dass insgesamt keine begünstigte Betriebsaufgabe mehr 
vorliegt, da ni  t alle stille Reserven in einem Zuge aufgede  t werden. Die unentgeltli  e Übertragung  
in ein anderes Betriebsvermögen hindert aber die Annahme der Betriebsaufgabe ni  t, denn in diesem 
Fall ist das abgegebene Wirts  a  sgut zum gemeinen Wert anzusetzen (§ 16 Abs. 3 Satz 7 EStG).

4.1.5 Beendigung der Tätigkeit 
Eine Betriebsaufgabe  liegt ni  t vor, wenn der bisherige Betriebsinhaber weiterhin in der bisherigen 
Einkun  sart tätig bleibt und wirts  a  li   gesehen ein identis  er Betrieb fortgeführt wird. Hierzu 
hat die Re  tspre  ung in vielen Einzelfällen Abgrenzungen getroff en, die im Wesentli  en den Um-
stand berü  si  tigen, dass wesentli  e Betriebsgrundlagen des vorgebli   aufgegebenen Betriebs in 
einen „neuen“ Betrieb überführt werden und dort derselbe oder dieselben Betriebsinhaber eine be-
triebli  e Tätigkeit ausübt/ausüben.

Zur Verdeutli  ung dieses Grundsatzes werden na  folgend einige Beispiele aus der Re  tspre-
 ung aufgeführt, bei denen die Geri  te von einer Betriebsunterbre  ung und na  folgenden Wei-

terführung des ursprüngli  en Betriebs  ausgegangen sind:
Verlegung eines Hotels , wenn mit wesentli  en Teilen der Betriebsgrundlagen innerhalb kurzer 
Zeit an einem anderen Standort der Betrieb wieder eröff net wird (BFH vom 20.12.1967, I R 103/64, 
BStBl II 1968, 276);
Beendigung der Vertretungen eines Handelsvertreters und ans  ließende Vertretung für einen  

anderen Ges  ä  sherrn  (BFH vom 19.04.1966, I R 221/63, BStBl III 1967, 459);
Beendigung der Tätigkeit einer Off set-Dru  erei für Kataloge und Prospekte für einen Groß- 

kunden und Eröff nung eines Kupfertiefdru  betriebs  in der Na  bars  a   mit Tätigkeit für 
denselben Kundenkreis (BFH vom 03.10.1985, I R 119/81, BStBl II 1985, 245);
Veräußerung des Betriebsgrundstü  s an einen fremden Dri  en und des bewegli  en Betriebs- 

vermögens an eine Einpersonen-GmbH & Co. KG  mit dem glei  en Gesells  a  er bei Fortfüh-
rung der bisherigen Tätigkeit mit einem Teil der Arbeitnehmer (BFH vom 16.04.2002, VIII R 16/01, 
BFH/NV 2003, 81).

Au   zu ents  iedenen Fällen, in denen eine Betriebsaufgabe  vorlag, werden einige Beispiele ange-
führt:

Als Betriebsaufgabe wird die  Veräußerung des einzigen S  iff es einer Partenreederei  angesehen, 
au   soweit der Gewinn Mitreedern zuzure  nen ist, die no   weitere Beteiligungen an S  iff -
fahrtsgesells  a  en halten (BFH, Urteil vom 24.01.1973, I R 156/71, BStBl II 1973, 219),
Veräußert ein Landwirt seinen Betrieb und pa  tet ihn vom Erwerber zurü  , dann kann er die  

Begünstigungen der §§ 14, 34 EStG in Anspru   nehmen (BFH, Urteil vom 28.03.1983, IV R 88/81, 
BStBl II 1985, 508,
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Veräußert ein Pä  ter den von ihm betriebenen gepa  teten Betrieb mit Zustimmung des Verpä  - 

ters, dann gibt der Verpä  ter seinen zuvor ruhenden Gewerbebetrieb zwangsweise ebenfalls auf 
(Niedersä  sis  es FG, Urteil vom 11.11.1998, IX 373/93, EFG 1999, 284).

4.2 Aufgabe eines Teilbetriebs  
In § 16 Abs. 3 EStG wird der Teilbetrieb zwar ni  t ausdrü  li   erwähnt, er kann aber genau wie 
im Rahmen einer Veräußerung na   § 16 Abs. 1 EStG ni  t anders als der Betrieb behandelt werden. 
Die Re  tspre  ung geht ebenfalls von der Mögli  keit einer Teilbetriebsaufgabe aus, s. H 16 Abs. 3 
EStH mit den angeführten BFH-Urteilen vom 15.07.1986, BStBl II 1986, 896 und vom 08.09.1976, BStBl 
II 1977, 66.

Au   die Finanzverwaltung folgt diesen Ents  eidungen, wie si   aus R 16 Abs. 3 EStR ergibt.
Wie bei der Teilbetriebsveräußerung ist au   für die Aufgabe Voraussetzung, dass ein mit einer 

gewissen Selbständigkeit ausgesta  eter, organis   ges  lossener Teil eines Gesamtbetriebes vorliegt. 
Dessen wesentli  e Betriebsgrundlagen müssen an mehrere Erwerber veräußert oder in das Privatver-
mögen überführt werden. Die weitere Voraussetzung für die Betriebsaufgabe – die Beendigung der 
Tätigkeit des Veräußerers in dem aufgegebenen Betrieb – kann si   bei der Teilbetriebsveräußerung 
zwangsläufi g nur auf den Teilbetrieb beziehen.

Es liegt aber keine Teilbetriebsaufgabe vor, wenn im Zusammenhang mit der Aufgabe von Tätig-
keiten eines Teilbetriebs  wesentli  e Grundlagen, z.B. ein Grundstü  , in einem anderen Teilbetrieb 
genutzt werden, das glei  e gilt, wenn wesentli  e Betriebsgrundlagen na   § 6 Abs. 5 EStG in ein 
anderes Betriebsvermögen übertragen werden.

4.3 Aufgabe eines Mitunternehmeranteil s 
Seit dem 01.01.1999 ist dur   das StEntlG 1999/2000/2002 die Aufgabe eines Mitunternehmeranteils 
in das Gesetz dur   Ergänzung von § 16 Abs. 3 S. 1 EStG aufgenommen worden. Davor wurde dieser 
Tatbestand unter § 16 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG erfasst.

Der Mitunternehmeranteil wird aufgegeben dur  :
die Veräußerung des Anteils am Gesamthandsvermögen an einen Dri  en unter glei  zeitiger  

Überführung von Sonderbetriebsvermögen, das eine wesentli  e Betriebsgrundlage darstellt, in 
das Privatvermögen,
die unentgeltli  e Übertragung eines Mitunternehmeranteils an einen Dri  en unter glei  zeitiger  

Entnahme des Sonderbetriebsvermögens in das Privatvermögen,
die Veräußerung eines Anteils am Gesamthandsvermögen und glei  zeitige unentgeltli  e Über- 

tragung des Sonderbetriebsvermögens mit wesentli  en Betriebsgrundlagen an Dri  e,
die Au  eilung eines Mitunternehmeranteils und deren unentgeltli  e Übertragung auf mehrere  

Kinder, wenn diese aufgrund von besonderen Regelungen bei der Mitunternehmers  a   ni  t 
Mitunternehmer geworden sind (BFH vom 15.07.1986, VIII R 154/85, BStBl II 1986, 896).

Die Aufgabe eines Teils eines Mitunternehmeranteils ist ab 2002 mit der Folge der Begünstigung des 
Aufgabegewinns  ni  t mehr mögli  , da nur no   die Veräußerung oder Aufgabe des gesamten 
Mitunternehmeranteils begünstigt ist.

4.4 Aufgabe einer Beteiligung, die das gesamte Nennkapital an einer 
Kapitalgesellschaft umfasst 

In analoger Anwendung von § 16 Abs. 3 EStG gilt die Aufgabe einer Beteiligung an einer Kapi-
talgesells  a  , wenn sie deren gesamtes Nennkapital umfasst, als Aufgabe eines Teilbetriebs. Eine 
Aufgabe dieser Beteiligung liegt dann vor, wenn sämtli  e Anteile aus dem Betriebsvermögen eines 
Betriebs oder einer Mitunternehmers  a   in das Privatvermögen  überführt werden. Au   die unent-
geltli  e Übertragung einer 100 %igen Beteiligung an einer Kapitalgesells  a    aus einem Betriebs-
vermögen ist eine Teilbetriebsaufgabe.
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Im Gegensatz zur Betriebs- oder Teilbetriebsaufgabe kommt für diesen Aufgabegewinn nur die Ver-
günstigung gem. § 16 Abs. 4 EStG in Betra  t, der ermäßigte Steuersatz na   § 34 EStG kann ni  t 
beanspru  t werden, weil auf den Aufgabegewinn das Teileinkün  everfahren anzuwenden ist.

4.5 Realteilung einer Mitunternehmerschaft 

4.5.1 Begriff der Realteilung von Mitunternehmerschaften 
Bei der Realteilung  handelt es si   na   dem HGB um eine spezielle Form der Auseinandersetzung 
bei einer bes  lossenen Aufl ösung der Gesells  a  . Das Steuerre  t regelt die Realteilung ab dem 
01.01.1999 in den §§ 16 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 6 Abs. 3 EStG als steuerneutrale Au  eilung bei der Über-
tragung von Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen. Ab dem 01.01.2001 gilt die Neufassung na   
dem UntStFG für § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG. Die Grundsätze der Realteilung gelten aber au   beim Aus-
s  eiden eines Mitunternehmers , wenn die Mitunternehmers  a   fortbesteht und er als Sa  wer-
tabfi ndung einen Teilbetrieb erhält. Die Anwendung der Grundsätze der Realteilung hat zur Folge, 
dass die bei der Aufgabe eines Mitunternehmeranteils oder bei der Betriebsaufgabe der Mitunterneh-
mers  a   ansonsten eintretenden Re  tsfolgen ni  t zur Anwendung kommen:

Das Institut der Realteilung  ist daher in folgenden Fällen bei einer Mitunternehmers  a   von 
Bedeutung: 

Eine zwei- oder mehrgliedrige Mitunternehmers  a   wird aufgelöst und jeder Mitunternehmer 1. 
erhält einen Teilbetrieb.
Aus einer weiter bestehenden Mitunternehmers  a   s  eiden einzelne Mitunternehmer aus und 2. 
erhalten als Sa  wertabfi ndung Teilbetriebe.
Eine zwei- oder mehrgliedrige Mitunternehmers  a   mit nur einem Betrieb, der ni  t in Teilbe-3. 
triebe aufgeteilt werden kann, wird aufgelöst. Im Rahmen der Aufl ösung erhält ein Gesells  a  er 
den Betrieb und die anderen Gesells  a  er bekommen einzelne Wirts  a  sgüter, die ni  t als 
wesentli  e Betriebsgrundlage anzusehen sind.
Eine zwei- oder mehrgliedrige Mitunternehmers  a   wird in der Weise aufgelöst, dass alle Gesell-4. 
s  a  er einzelne Wirts  a  sgüter erhalten, die jeweils keinen Betrieb oder Teilbetrieb bilden.

In allen diesen Fällen kommt § 16 Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG zur Anwendung. Die Begünstigung der 
Realteilung  besteht darin, dass eine Fortführung der Bu  werte für die an die Gesells  a  er ver-
teilten Wirts  a  sgüter erfolgt, soweit diese Wirts  a  sgüter weiterhin in einem Betriebsvermögen 
verbleiben. Dies setzt allerdings voraus, dass mindestens ein Gesells  a  er eine wesentli  e Betriebs-
grundlage erhält (BdF vom 28.02.2006, IV B 2 – S 2242-6/06, BStBl I 2006, 228).

Die wesentli  e Betriebsgrundlage wird in dem BdF-S  reiben vom 28.02.2006 einmal na   der 
quantitativen Betra  tungsweise  (erhebli  e stille Reserven im Wirts  a  sgut) und au   na   der 
funktionalen Betra  tungsweise (Wirts  a  sgüter, die zur Errei  ung des Betriebszwe  s erforder-
li   sind) defi niert.

Die Bu  wertfortführung  ist nur mögli  , wenn die in den Wirts  a  sgütern enthaltenen stillen 
Reserven weiterhin steuerverha  et bleiben. Werden die Wirts  a  sgüter also in eine ausländis  e 
Betriebstä  e überführt, bei der aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens die Freistellungsme-
thode zur Anwendung kommt, dann ist eine Bu  wertfortführung ni  t mögli  .

Zum übertragenen Teilbetrieb muss au   das diesem Teilbetrieb dienende Sonderbetriebsvermögen 
mit übertragen werden, wenn es dem übernehmenden Mitunternehmer ni  t ohnehin s  on vorher 
gehört.

Die jeweils übernommenen Teilbetriebe des Mitunternehmers müssen entweder in ein anderes Be-
triebsvermögen des Übernehmers überführt werden oder na   der Realteilung einen neuen Betrieb bil-
den, evtl. mit weiteren einzelnen Wirts  a  sgütern. Einzelne Wirts  a  sgüter können von dem Über-
nehmer aber ni  t zum Bu  wert in ein Gesamthandsvermögen übertragen werden, an dem der Über-
nehmer ebenfalls beteiligt ist. Eine Überführung in sein Sonderbetriebsvermögen ist aber mögli  .
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4.5.2 Durchführung einer Realteilung 
4.5.2.1 Realteilung ohne Spitzenausglei   
Wenn der Bu  wert des auf einen Gesells  a  er verteilten Vermögens genau seinem Kapitalkonten-
anteil vor der Verteilung entspri  t und auf ihn stille Reserven in dem Anteil übergehen, der seinem 
bisherigen Anteil an der Mitunternehmers  a   betragsmäßig entspri  t, dann sind keine weiteren 
Kapitalanpassungen erforderli  .

Die Anpassung der Bu  werte  kann dabei dur   Zuteilung von liquiden Mi  eln oder von Verbind-
li  keiten ohne weitere Veränderung der Anteile an den stillen Reserven vorgenommen werden. So-
weit dies aber ni  t mögli   ist, sind bilanzielle Anpassungen der Kapitalkonten erforderli  , damit in 
der Eröff nungsbilanz des Realteilers die Summe der Aktiva und Passiva ausgegli  en ist. Dazu wird 
in Übereinstimmung mit dem BdF-S  reiben vom 28.02.2006 die Kapitalkontenanpassungsmethode 
verwandt. D.h., die Bu  werte der übernommenen Wirts  a  sgüter werden fortgeführt und die Ka-
pitalkonten der Übernehmer der Teilbetriebe werden an ihre Kapitalkonten in der Mitunternehmer-
s  a   erfolgsneutral angepasst.

Hierzu wird im BdF-S  reiben vom 28.02.2006 folgendes Beispiel angeführt:

Beispiel 1: An einer OHG sind A zu 40 % und B zu 60 % beteiligt. Die Gesells  a  er bes  ließen, 
die OHG aufzulösen. Im Zuge der Dur  führung soll A den Teilbetrieb I und B den Teilbetrieb II 
erhalten.

Die S  lussbilanz der OHG sieht folgendermaßen aus:

Aktiva S  lussbilanz Passiva
€ € € €

Teilbetrieb I Kapital A
Bu  wert 50.000 Bu  wert 40.000
Gemeiner Wert 80.000 anteiliger gemeiner Wert 80.000
Teilbetrieb II Kapital B
Bu  wert 50.000 Bu  wert 60.000
Gemeiner Wert 120.000 anteiliger gemeiner Wert 120.000

100.000 200.000 100.000 200.000

A würde also mit dem Teilbetrieb I ein um 10.000 € zu hohes Kapital erhalten, während B 10.000 € 
zu wenig Kapital erhielte. Dies muss wie folgt angepasst werden:

Aktiva Eröff nungsbilanz A Passiva
€ €

Teilbetrieb I 50.000 Kapital A 40.000
Kapitalanpassung + 10.000

50.000 50.000
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Aktiva Eröff nungsbilanz B Passiva
€ €

Teilbetrieb II 50.000 Kapital B 60.000
Kapitalanpassung ./. 10.000

50.000 50.000

4.5.2.2 Realteilung mit Spitzenausglei   
Entspri  t der gemeine Wert des übernommenen Teilbetriebs ni  t dem quotalen Anteil des Ge-
sells  a  ers am Wert der Mitunternehmers  a  , dann wird von den Gesells  a  ern diese Diff erenz 
dur   einen Spitzen- oder Wertausglei   ausgegli  en. Der Empfänger des Spitzenausglei  s erzielt 
einen Gewinn in Höhe des Ausglei  sbetrages abzügli   des anteilig darauf entfallenden Bu  werts 
des Betriebsvermögens. Dieser Gewinn ist als laufender Gewinn zu versteuern, er unterliegt gem. § 7 
S. 2 GewStG au   der Gewerbesteuer.

Beispiel 2: Die OHG C hat 2 Gesells  a  er A und B mit je 50 % Anteil sowie zwei Teilbetriebe I und 
II. Die Gesells  a   soll aufgelöst und den Gesells  a  ern die Teilbetriebe übertragen werden. 
Teilbetrieb I mit einem Wert von 2 Mio. € hat einen Bu  wert von 200.000 €.
Teilbetrieb II hat einen Wert von 1,6 Mio. € und einen Bu  wert von 160.000 €.

Im Rahmen der Realteilung erhält A den Teilbetrieb II im Wert von  2.000.000 €
Er zahlt an B einen Spitzenausglei   von ./. 200.000 €
damit verbleiben ihm 1.800.000 €

B erhält den Teilbetrieb II im Wert von 1.600.000 €
Er erhält dazu den Spitzenausglei   von 200.000 €
damit erhält er insgesamt 1.800.000 €

Beide Gesells  a  er erhalten den ihnen jeweils zustehenden Anteil von 50 % am Gesamtwert von 
3,6 Mio. €. B verkau   dabei 10 % seines Anteils am Teilbetrieb I im Bu  wert von 20.000 € für 
200.000 € und erzielt damit einen Gewinn von 180.000 €. Dieser Gewinn ist als laufender Gewinn zu 
versteuern, da kein vollständiger Mitunternehmeranteil veräußert wurde. A hat seinen Teilbetrieb 
mit 9/10 von 200.000 € zum Bu  wert erhalten und für 1/10 Ans  aff ungskosten von 200.000 €. Die-
se Kosten sind auf alle Wirts  a  sgüter mit stillen Reserven anteilig zu verteilen.

4.5.2.3 Übertragung von Wirts  a  sgütern auf Körpers  a  en 
Eine Bu  wertübertragung  ist in den Fällen ni  t mögli  , in denen Körpers  a  en Empfänger von 
Wirts  a  sgütern werden.

Wenn im Zuge der Realteilung einzelne Wirts  a  sgüter entweder mi  elbar oder unmi  elbar in 
das Betriebsvermögen von Körpers  a  en gelangen, dann ist dies gem. § 16 Abs. 3 S. 4 EStG nur zum 
gemeinen Wert mögli  . Falls aber die Körpers  a   bereits vorher an der Mitunternehmers  a   und 
damit au   am übertragenen Wirts  a  sgut beteiligt war, dann bleibt es bei der begünstigten Realtei-
lung na   § 16 Abs. 3 S. 2 EStG.

4.5.2.4 Veräußerung oder Entnahme innerhalb der Sperrfrist 
In § 16 Abs. 3 S. 3 EStG ist eine Sperrfrist enthalten für eine s  ädli  e Entnahme oder Veräuße-
rung na   Dur  führung einer Realteilung. Die zeitli  e Veräußerungssperre betri    im Rahmen 
der Realteilung einzeln übertragene Wirts  a  sgüter wie Grund und Boden, Gebäude und andere 
wesentli  e Betriebsgrundlagen. Na   dem BdF-S  reiben vom 28.02.2006 betri    dies nur Anlagever-
mögen, aus dem Gesetzestext geht diese Eins  ränkung ni  t hervor. Wenn diese Wirts  a  sgüter in 


